
 
 
 

 
 

Lieferantenkodex 
 
 
Der Lieferantenkodex beschreibt die Anforderun-
gen und Grundsätze für die Zusammenarbeit der  
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH sowie ihrer im 
Sinne des § 15 AktG verbundenen Unternehmen 
(im Folgenden als „DFS-Konzern“ zusammenge-
fasst) mit ihren Lieferanten. 
 
1. Geltungsbereich 
Dieser Lieferantenkodex gilt für sämtliche Auf trag-
nehmer, Lieferanten und Dienstleister (im Folgen-
den „Lieferant“) des DFS-Konzerns. Der Lieferant 
ist verpf lichtet, auf  eine konsequente Verbreitung 
und Beachtung der nachfolgenden Standards auch 
bei allen weiteren an der Leistungserbringung Be-
teiligten (z. B. Unterauftragnehmer) hinzuwirken. 
 
2. Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Rechts-
vorschriften 
Der Lieferant hält sich an alle anwendbaren Ge-
setze und Rechtsvorschriften in den Ländern, in de-
nen er tätig ist. Der Lieferant überwacht die Einhal-
tung der Gesetze und Rechtsvorschriften. 
 
3. Achtung der Menschenrechte 
Der Lieferant behandelt alle Menschen mit Respekt 
und Toleranz und achtet die grundlegenden Men-
schenrechte. Dazu gehören u. a. das Verbot der 
Zwangs- oder Kinderarbeit, Regeln zu angemesse-
ner Bezahlung, Sozialleistungen, Arbeitszeiten, 
Vereinigungsfreiheit und andere faire Arbeitsbedin-
gungen in Übereinstimmung mit anwendbaren Ge-
setzen. Der Lieferant hält die jeweils geltenden Ge-
setze zur Regelung des allgemeinen Mindestlohns 
ein und verpflichtet die von ihm beauftragten Unter-
auf tragnehmer in gleichem Umfang. Der Lieferant 
hält ein Arbeitsumfeld aufrecht, das frei ist von Dis-
kriminierung oder Belästigung, zum Beispiel im Zu-
sammenhang mit ethnischer Herkunft, Geschlecht, 
Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter 
oder sexueller Orientierung eines Menschen. 
 
4. Freier und fairer Wettbewerb  
Der Lieferant gewährleistet, dass seine Ge-
schäf tspraktiken mit dem in den jeweiligen Ländern 
geltenden Kartell- und Wettbewerbsrecht überein-
stimmen, und bekennt sich zu einem freien und un-
verfälschten Wettbewerb. Er pflegt einen von fairem 
Wettbewerb geprägten Umgang mit anderen Unter-
nehmen. 
 
5. Verhinderung von Bestechung, Korruption 
und Geldwäsche 
Der Lieferant hält sich an die anwendbaren Anti-
Korruptionsgesetze und -vorschriften. Dem Liefe-

ranten ist es untersagt, direkt oder über Dritte per-
sönliche oder unzulässige Vorteile anzubieten, zu 
leisten oder entgegen zu nehmen, um Geschäfts-
möglichkeiten mit oder für den DFS-Konzern zu be-
einf lussen. 
Geschenke, Bewirtungen und sonstige Gefälligkei-
ten des Lieferanten dürfen nicht geeignet sein, eine 
geschäftliche Entscheidung des Empfängers zu be-
einf lussen. Der Lieferant hält die einschlägigen ge-
setzlichen Verpflichtungen zur Geldwäschepräven-
tion ein und beteiligt sich nicht an Geldwäscheakti-
vitäten. 
 
6. Produktsicherheit und Gesundheit 
Alle vom Lieferanten bereitgestellten Produkte und 
Dienstleistungen erfüllen die Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards, die durch geltende Gesetze vorge-
schrieben sind. Der Lieferant ist bestrebt, seinen 
Beschäftigten ein sicheres und gesundes Arbeits-
umfeld zu bieten. Der Lieferant hält sich an alle gel-
tenden Arbeitssicherheits- und Gesundheitsvor-
schrif ten.  
 
7. Umwelt 
Der DFS-Konzern versucht, durch eine Vielzahl um-
weltschonender Maßnahmen nachteilige Auswir-
kungen auf  die Umwelt zu verhindern und Ressour-
cen ef f izient und nachhaltig einzusetzen. Der DFS-
Konzern erwartet, dass der Lieferant dieses Enga-
gement teilt und alle geltenden Umweltschutzge-
setze und -vorschriften kennt und einhält. 
 
8. Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen 
Der Lieferant hält sich an alle anwendbaren Import- 
und Exportkontrollgesetze, insbesondere alle Sank-
tionen, Embargos und anderen Gesetze, Verord-
nungen, Regierungsanordnungen und -richtlinien 
betreffend den Transport oder Versand von Waren 
und Technologie. 
 
9. Verstoß gegen den Lieferantenkodex 
Der Lieferantenkodex ist ein verbindlicher Bestand-
teil der Geschäf tsbeziehung zwischen dem Liefe-
ranten und dem DFS-Konzern. Der DFS-Konzern 
behält sich vor, bei Verdacht der Nichteinhaltung 
der beschriebenen Grundsätze und Anforderungen 
des Lieferantenkodexes (z. B. bei negativen Medi-
enberichten) Auskunft über den entsprechenden 
Sachverhalt zu verlangen. 
 
10. Einhaltung des Lieferantenkodex  
Der Lieferant erkennt die Standards des Lieferan-
tenkodex an und verpflichtet sich, sich daran zu hal-
ten.  
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